
 

 

 

 
 

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Langen 

ISIN: DE000A0XFSF0 – WKN: A0XFSF 

Ordentliche virtuelle Hauptversammlung 2026 am 21. Mai 2026, um 14:00 Uhr (MESZ) 

 

 

Erläuterungen nach § 121 Abs. 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 

2, 126 Abs. 1, 127, 130a, 131 Abs. 1 AktG und weiteren Rechten im Zusammenhang mit der 

virtuellen Hauptversammlung 

 

Auf Grundlage von § 118a AktG i.V.m. § 17a Abs. 1 der Satzung hat der Vorstand der DEMIRE 

Deutsche Mittelstand Real Estate AG („Gesellschaft“) entschieden, die Hauptversammlung als 

virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und deren Bevollmächtig-

ten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) am Ort der 

Hauptversammlung abzuhalten.  

 

Die Einberufung der Hauptversammlung enthält bereits Angaben zu den Rechten der Aktio-

näre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 130a und 131 Abs. 1 AktG. Nachstehende Ausfüh-

rungen dienen der weiteren Erläuterung. 

 

1. Anträge von Aktionären auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Absatz 2 AktG  

Aktionäre, deren Anteile allein oder zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals 

oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 am Grundkapital erreichen, können ver-

langen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. 

Für jeden neuen Gegenstand der Tagesordnung muss einem solchen Verlangen eine Be-

gründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Ergänzungsverlangen müssen der Ge-

sellschaft mindestens 30 Tage vor der Virtuellen Hauptversammlung, also spätestens am 

Montag, den 20. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), unter folgender 

Adresse schriftlich (im Sinne von § 122 Absatz 2 in Verbindung mit § 122 Absatz 1 Satz 1 

des Aktiengesetzes) zugehen: 

 

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 

- Vorstand - 



 

 

Robert-Bosch-Straße 11 

D-63225 Langen (Hessen) 

E-Mail: HV@gfei.de 

 

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag 

des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Ent-

scheidung des Vorstands über das Ergänzungsverlangen halten. § 70 AktG findet Anwen-

dung.  

 

 

§ 122 AktG – Einberufung auf Verlangen einer Minderheit 

(1) 1Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zu-

sammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung 

schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen 

ist an den Vorstand zu richten. 2Die Satzung kann das Recht, die Einberufung 

der Hauptversammlung zu verlangen, an eine andere Form und an den Besitz 

eines geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. 3Die Antragsteller haben 

nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs 

des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Ent-

scheidung des Vorstands über den Antrag halten. 4§ 121 Absatz 7 ist entspre-

chend anzuwenden. 

(2) 1In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigs-

ten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500 000 Euro errei-

chen, verlangen, daß Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt-

gemacht werden. 2Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine 

Beschlussvorlage beiliegen. 3Das Verlangen im Sinne des Satzes 1 muss der 

Gesellschaft mindestens 24 Tage, bei börsennotierten Gesellschaften mindes-

tens 30 Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht 

mitzurechnen. 

(3) 1Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann das Gericht die Aktionäre, die 

das Verlangen gestellt haben, ermächtigen, die Hauptversammlung einzuberu-

fen oder den Gegenstand bekanntzumachen. 2Zugleich kann das Gericht den 

Vorsitzenden der Versammlung bestimmen. 3Auf die Ermächtigung muß bei der 

Einberufung oder Bekanntmachung hingewiesen werden. 4Gegen die Entschei-

dung ist die Beschwerde zulässig. 5Die Antragsteller haben nachzuweisen, 

dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Gerichts halten. 

(4) Die Gesellschaft trägt die Kosten der Hauptversammlung und im Fall des Ab-

satzes 3 auch die Gerichtskosten, wenn das Gericht dem Antrag stattgegeben 

hat. 

  



 

 

§ 121 AktG – Allgemeines (Auszug) 

(...) 

(7) 1Bei Fristen und Terminen, die von der Versammlung zurückberechnet werden, 

ist der Tag der Versammlung nicht mitzurechnen. 2Eine Verlegung von einem 

Sonntag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausge-

henden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. 3Die §§ 187 bis 

193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind nicht entsprechend anzuwenden. 4Bei 

nichtbörsennotierten Gesellschaften kann die Satzung eine andere Berechnung 

der Frist bestimmen. 

 

§ 70 AktG – Berechnung der Aktienbesitzzeit 

1Ist die Ausübung von Rechten aus der Aktie davon abhängig, daß der Aktionär wäh-

rend eines bestimmten Zeitraums Inhaber der Aktie gewesen ist, so steht dem Eigen-

tum ein Anspruch auf Übereignung gegen ein Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinsti-

tut oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes 

über das Kreditwesen tätiges Unternehmen gleich. 2Die Eigentumszeit eines Rechts-

vorgängers wird dem Aktionär zugerechnet, wenn er die Aktie unentgeltlich, von sei-

nem Treuhänder, als Gesamtrechtsnachfolger, bei Auseinandersetzung einer Gemein-

schaft oder bei einer Bestandsübertragung nach § 13 des Versicherungsaufsichtsge-

setzes oder § 14 des Gesetzes über Bausparkassen erworben hat. 

 

2. Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, 126 Abs. 1, 

127 AktG 

 

Jeder Aktionär ist – persönlich oder durch einen Bevollmächtigten – berechtigt, im Vor-

feld der Virtuellen Hauptversammlung Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand 

und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge 

zu den auf der Tagesordnung stehenden Wahlen zu übersenden (§§ 126 Absatz 1, 127 

AktG). Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 Absatz 1 bis 

Absatz 3 AktG bzw. §§ 126 Absatz 1 bis Absatz 3, 127 Satz 1 AktG zugänglich zu machen 

sind, gelten nach § 126 Absatz 4 AktG als im Zeitpunkt der Zugänglichmachung gestellt. 

Sofern der Aktionär, der den Gegenantrag gestellt oder den Wahlvorschlag unterbreitet 

hat, nicht ordnungsgemäß legitimiert bzw. nicht ordnungsgemäß zur Hauptversamm-

lung angemeldet ist, muss der Antrag in der Hauptversammlung jedoch nicht behandelt 

werden.  

 

Das Recht des Versammlungsleiters der Virtuellen Hauptversammlung, im Rahmen der 

Abstimmung zuerst über die Vorschläge der Verwaltung abstimmen zu lassen, bleibt 

hiervon unberührt. Sollten die Vorschläge der Verwaltung mit der notwendigen 



 

 

Mehrheit angenommen werden, haben sich insoweit die Gegenanträge oder (abwei-

chende) Wahlvorschläge erledigt.  

 

Gegenanträge von Aktionären werden vorbehaltlich § 126 Absatz 2 und Absatz 3 AktG, 

Wahlvorschläge werden vorbehaltlich §§ 127 Satz 1, 126 Absatz 2 und Absatz 3 und 

§ 127 Satz 3 AktG ausschließlich im Internet unter der Adresse www.demire.ag und dort 

im Bereich „Investor Relations“ unter dem weiterführenden Link „Hauptversammlung“ 

bzw. unter der Adresse 

 

https://www.demire.ag/hauptversammlung 

 

einschließlich des Namens des jeweiligen Aktionärs, gegebenenfalls einer Begründung 

und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung zugänglich gemacht, wenn die nach-

folgend beschriebenen Voraussetzungen eingehalten werden.  

 

Zugänglich zu machende Gegenanträge müssen sich gegen einen Vorschlag von Vor-

stand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung richten. Zu-

gänglich zu machende Wahlvorschläge müssen zu einer auf der Tagesordnung stehen-

den Wahl übersandt werden. Solche Gegenanträge oder Wahlvorschläge müssen der 

Gesellschaft spätestens am Mittwoch, den 6. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt 

des Zugangs), unter einer der nachstehenden Kontaktmöglichkeiten zugegangen sein: 

 

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 

- Vorstand - 

Robert-Bosch-Straße 11 

D-63225 Langen (Hessen) 

 

oder 

E-Mail: HV@gfei.de 

 

Gegenanträge müssen nach dem Gesetzeswortlaut mit einer Begründung versehen sein; 

bei Wahlvorschlägen bedarf es keiner Begründung. Die Gesellschaft wird einen Gegen-

antrag indes auch dann zugänglich machen, wenn es an einer Begründung fehlt. 

 

Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem be-

stimmten Punkt der Tagesordnung und Wahlvorschläge zu einer auf der Tagesordnung 

stehenden Wahl sowie sonstige Anträge im gesetzlich zulässigen Rahmen können dar-

über hinaus gemäß § 118a Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 AktG i.V.m. § 130a Absatz 5 Satz 3 AktG 

auch während der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation gestellt wer-

den, auch als Bestandteil eines Redebeitrags, ohne dass es hierfür vor der Hauptver-

sammlung einer Übermittlung, Veröffentlichung oder sonstigen Handlung bedarf. 

 



 

 

§ 118a AktG – Virtuelle Hauptversammlung (Auszug) 

(1) (...) 2Wird eine virtuelle Hauptversammlung abgehalten, sind die folgenden Vo-

raussetzungen einzuhalten: 

 (...) 

3. den elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten Aktionären wird das 

Recht eingeräumt, Anträge und Wahlvorschläge im Wege der Videokommuni-

kation in der Versammlung zu stellen, 

(...) 

 

§ 126 AktG – Anträge von Aktionären 

(1) 1Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begrün-

dung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in § 125 Abs. 

1 bis 3 genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich 

zu machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung der 

Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Auf-

sichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die 

in der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. 2Der Tag des Zu-

gangs ist nicht mitzurechnen. 3Bei börsennotierten Gesellschaften hat das Zu-

gänglichmachen über die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. 4§ 125 Abs. 

3 gilt entsprechend. 

(2) 1Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht 

zu werden, 

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen 

würde, 

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluß 

der Hauptversammlung führen würde, 

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder 

irreführende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs 

bereits zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 zugäng-

lich gemacht worden ist, 

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begrün-

dung in den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversamm-

lungen der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist und in 

der Hauptversammlung weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen 

Grundkapitals für ihn gestimmt hat, 

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, daß er an der Hauptversammlung 

nicht teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder 



 

 

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen 

einen von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat 

stellen lassen. 

2Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insge-

samt mehr als 5 000 Zeichen beträgt. 

(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlußfassung 

Gegenanträge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründun-

gen zusammenfassen. 

(4) 1Im Fall der virtuellen Hauptversammlung gelten Anträge, die nach den Absät-

zen 1 bis 3 zugänglich zu machen sind, als im Zeitpunkt der Zugänglichma-

chung gestellt. 2Die Gesellschaft hat zu ermöglichen, dass das Stimmrecht zu 

diesen Anträgen ausgeübt werden kann, sobald die Aktionäre die gesetzlichen 

oder satzungsmäßigen Voraussetzungen für die Ausübung des Stimmrechts 

nachweisen können. 3Sofern der Aktionär, der den Antrag gestellt hat, nicht ord-

nungsgemäß legitimiert und, sofern eine Anmeldung erforderlich ist, nicht ord-

nungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist, muss der Antrag in der 

Versammlung nicht behandelt werden. 

 

§ 127 AktG – Wahlvorschläge von Aktionären (Auszug) 

1Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von 

Abschlußprüfern gilt § 126 sinngemäß. 2Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu 

werden. 3Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu ma-

chen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Absatz 3 Satz 4 und § 125 

Abs. 1 Satz 5 enthält. (…) 

 

§ 124 AktG – Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen; Vorschläge zur Be-

schlussfassung (Auszug) 

(...) 

(3) (…) 4Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Prüfern hat de-

ren Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort anzugeben. (…) 

 

§ 125 AktG – Mitteilung für die Aktionäre und an Aufsichtsratsmitglieder (Aus-

zug) 

(1) (...) 5Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetz-

lich zu bildenden Aufsichtsräten beizufügen; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft 

in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsun-

ternehmen sollen beigefügt werden. (...) 

 



 

 

3. Recht zur Einreichung von Stellungnahmen gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 6, 

130a Abs. 1 bis 4 AktG 

 

Ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre haben – persönlich 

oder durch einen Bevollmächtigten – gemäß §§ 118a Absatz 1 Satz 2 Nr. 6, 130a Absatz 1 

bis 4 AktG das Recht, vor der Virtuellen Hauptversammlung Stellungnahmen zu den Ge-

genständen der Tagesordnung in Textform im Wege elektronischer Kommunikation 

über das zugangsgeschützte HV-Portal unter der Adresse www.demire.ag und dort im 

Bereich „Investor Relations“ unter dem weiterführenden Link „Hauptversammlung“ 

bzw. unter der Adresse  

 

https://www.demire.ag/hauptversammlung 

 

einzureichen.  

 

Stellungnahmen sind in Textform als Datei im PDF-Format einzureichen und dürfen 

10.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) nicht überschreiten. Mit dem Einreichen erklärt 

sich der Aktionär bzw. sein Bevollmächtigter damit einverstanden, dass die Stellung-

nahme unter Nennung seines Namens im zugangsgeschützten HV-Portal zugänglich ge-

macht wird.  

 

Die Stellungnahmen sind bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung, also bis spätes-

tens Freitag, den 15. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), einzu-

reichen. Eingereichte Stellungnahmen werden, soweit nicht ausnahmsweise von einer 

Zugänglichmachung nach § 130a Absatz 3 Satz 4 AktG abgesehen werden darf (z.B. weil 

die Stellungnahme in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführende An-

gaben oder Beleidigungen enthält), bis spätestens vier Tage vor der Hauptversammlung, 

also bis spätestens Samstag, den 16. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), im zugangsgeschütz-

ten HV-Portal zugänglich gemacht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden 

ebenfalls im HV-Portal veröffentlicht. Bei fremdsprachigen Stellungnahmen erfolgt 

keine Übersetzung. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass Fragen, Widersprüche, Gegenanträge oder Wahlvor-

schläge, die in einer Stellungnahme enthalten sind, unberücksichtigt bleiben. Für Fragen 

und Widersprüche sowie Gegenanträge und Wahlvorschläge gilt das in dieser Einberu-

fung jeweils beschriebene Verfahren.  

 

Die gesetzlichen Regelungen des AktG für dieses Aktionärsrecht sind nachstehend im 

Wortlaut aufgeführt: 

 

§ 118a AktG – Virtuelle Hauptversammlung (Auszug) 



 

 

(1) (...) 2Wird eine virtuelle Hauptversammlung abgehalten, sind die folgenden Vo-

raussetzungen einzuhalten: 

 (...) 

6. den Aktionären wird das Recht eingeräumt, Stellungnahmen nach § 130a 

Absatz 1 bis 4 im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen, 

(...) 

 

§ 130a Stellungnahme- und Rederecht bei virtuellen Hauptversammlungen (Aus-

zug) 

(1) 1Im Fall der virtuellen Hauptversammlung haben die Aktionäre das Recht, vor 

der Versammlung Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung 

im Wege elektronischer Kommunikation unter Verwendung der in der Einbe-

rufung hierfür mitgeteilten Adresse einzureichen. 2Das Recht kann auf ord-

nungsgemäß zu der Versammlung angemeldete Aktionäre beschränkt wer-

den. 3Der Umfang der Stellungnahmen kann in der Einberufung angemessen 

beschränkt werden. 

 

(2) 1Stellungnahmen sind bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung einzu-

reichen. 

 

(3) 1Die eingereichten Stellungnahmen sind allen Aktionären bis spätestens vier 

Tage vor der Versammlung zugänglich zu machen. 2Das Zugänglichmachen 

kann auf ordnungsgemäß zu der Versammlung angemeldete Aktionäre be-

schränkt werden. 3Bei börsennotierten Gesellschaften hat das Zugänglichma-

chen über die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen; im Fall des Satzes 2 

kann das Zugänglichmachen auch über die Internetseite eines Dritten erfol-

gen. 3§ 126 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 3 und 6 gilt entsprechend. 

 

(4) 1Für die Berechnung der in den Absätzen 2 und 3 Satz 1 genannten Fristen 

gilt § 121 Absatz 7. 

(...) 

 

4. Rederecht gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7, 130a Abs. 5 und 6 AktG 

 

Zur Hauptversammlung ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre, die auch den Nach-

weis ihres Anteilsbesitzes ordnungsgemäß erbracht haben, und die elektronisch zur Vir-

tuellen Hauptversammlung zugeschaltet sind, haben in der Virtuellen Hauptversamm-

lung ein Rederecht, das im Wege der Videokommunikation ausgeübt wird. Ab Beginn 

der Virtuellen Hauptversammlung werden über das zugangsgeschützte HV-Portal, 



 

 

zugänglich unter der Adresse www.demire.ag und dort im Bereich „Investor Relations“ 

unter dem weiterführenden Link „Hauptversammlung“ bzw. unter der Adresse 

 

https://www.demire.ag/hauptversammlung 

 

die Funktion für die Wortmeldung und die Antragstellung aktiviert, über die ordnungs-

gemäß angemeldete Aktionäre, die auch den Nachweis ihres Anteilsbesitzes ordnungs-

gemäß erbracht haben, bzw. deren Bevollmächtigte ihren Redebeitrag bzw. Antrag an-

melden können.  

 

Das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und Wahlvorschläge nach 

§§ 118a Absatz 1 Satz 2 Nr. 3, 126 Absatz 1 und 127 AktG zu stellen bzw. zu machen 

sowie das in der Hauptversammlung bestehende Auskunftsrecht (wie nachstehend un-

ter „Auskunftsrecht gemäß §§ 118 Absatz 1 Satz 2 Nr. 4, 131 AktG“ beschrieben) geltend 

zu machen.  

 

Das Rederecht kann auch durch den Bevollmächtigten eines Aktionärs ausgeübt werden. 

Eine Ausübung des Rederechts durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-

vertreter für die sie bevollmächtigenden Aktionäre ist jedoch ausgeschlossen.  

 

Für die elektronische Zuschaltung im Wege der Videokommunikation benötigen Aktio-

näre oder deren Bevollmächtigte einen Internetzugang sowie ein entsprechendes End-

gerät (z.B. Laptop, PC, Smartphone oder Tablet, jeweils mit Kamera und Mikrofon, auf 

die vom Browser aus zugegriffen werden kann). Weitere Informationen zu den techni-

schen Voraussetzungen für die elektronische Zuschaltung zur Virtuellen Hauptversamm-

lung finden Sie unter der Adresse www.demire.ag und dort im Bereich „Investor Rela-

tions“ unter dem weiterführenden Link „Hauptversammlung“ bzw. unter der Adresse 

 

https://www.demire.ag/hauptversammlung.  

 

Personen, die sich über das HV-Portal für einen Redebeitrag bzw. eine Antragstellung 

angemeldet haben, werden im zugangsgeschützten HV-Portal für ihren Redebeitrag 

bzw. ihre Antragsstellung freigeschaltet. Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktions-

fähigkeit der Videokommunikation zwischen Aktionär bzw. Bevollmächtigtem und Ge-

sellschaft in der Virtuellen Hauptversammlung und vor dem Redebeitrag bzw. der An-

tragstellung zu überprüfen und diese(n) zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit 

nicht sichergestellt ist.  

 

Gemäß § 19 Absatz 3 der Satzung der Gesellschaft kann der Versammlungsleiter das 

Rederecht (einschließlich des Nachfrage- und Fragerechts gemäß § 131 Absatz 1d bzw. 

1e AktG) zeitlich angemessen beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der 

Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs den zeitlichen Rahmen des 



 

 

Verhandlungsverlaufs, der Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie 

des einzelnen Rede- und Fragebeitrags angemessen festzusetzen.  

 

Die gesetzlichen Regelungen des AktG für dieses Aktionärsrecht sind nachstehend im 

Wortlaut aufgeführt: 

 

§ 118a AktG – Virtuelle Hauptversammlung (Auszug) 

(1) (...) 2Wird eine virtuelle Hauptversammlung abgehalten, sind die folgenden Vo-

raussetzungen einzuhalten: 

 (...) 

7. den elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten Aktionären wird ein 

Rederecht in der Versammlung im Wege der Videokommunikation nach § 130a 

Absatz 5 und 6 eingeräumt, 

(...) 

 

§ 130a Stellungnahme- und Rederecht bei virtuellen Hauptversammlungen (Aus-

zug) 

(...) 

(5)  1Den elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten Aktionären ist in der 

Versammlung ein Rederecht im Wege der Videokommunikation zu gewähren. 

2Für die Redebeiträge ist die von der Gesellschaft angebotene Form der Vide-

okommunikation zu verwenden. 3Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Ab-

satz 1 Satz 2 Nummer 3, das Auskunftsverlangen nach § 131 Absatz 1, Nach-

fragen nach § 131 Absatz 1d sowie weitere Fragen nach § 131 Absatz 1e dürfen 

Bestandteil des Redebeitrags sein. 3§ 131 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.  

 

(6)  1Die Gesellschaft kann sich in der Einberufung vorbehalten, die Funktionsfähig-

keit der Videokommunikation zwischen Aktionär und Gesellschaft in der Ver-

sammlung und vor dem Redebeitrag zu überprüfen und diesen zurückzuwei-

sen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist. 

 

5. Auskunftsrecht gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 131 AktG 

 

Ordnungsgemäß zur Virtuellen Hauptversammlung angemeldete Aktionäre, die auch 

den Nachweis ihres Anteilsbesitzes ordnungsgemäß erbracht haben, haben ein Aus-

kunftsrecht in der Hauptversammlung, das im Wege elektronischer Kommunikation aus-

zuüben ist. Auf Verlangen sind jedem Aktionär gemäß §§ 118a Absatz 1 Satz 2 Nr. 4, 131 

Absatz 1 AktG vom Vorstand Auskünfte über Angelegenheiten der Gesellschaft zu ge-

ben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung der Gegenstände der Tagesordnung erfor-

derlich sind. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und 



 

 

geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen so-

wie die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unterneh-

men. Eine Einreichung von Fragen im Vorfeld der Hauptversammlung ist nicht möglich. 

Auskunftsverlangen dürfen Bestandteil eines Redebeitrags sein.  

 

Es ist vorgesehen, dass der Versammlungsleiter gemäß § 131 Absatz 1f AktG festlegen 

wird, dass das Auskunftsrecht insgesamt ausschließlich über die von der Gesellschaft 

angebotene Videokommunikation im HV-Portal auszuüben ist. Die näheren Modalitäten 

der Ausübung des Auskunftsrechts wird der Versammlungsleiter in der Virtuellen Haupt-

versammlung näher erläutern. Die Ausübung des Auskunftsrechts ist ausschließlich am 

Tag der Hauptversammlung in der Virtuellen Hauptversammlung im Rahmen der Gene-

raldebatte möglich; die Anmeldung hierzu ist ab Eröffnung der Virtuellen Hauptver-

sammlung über das HV-Portal möglich, es gilt auch insoweit das oben zum Rederecht 

Gesagte.  

 

Das Auskunftsrecht kann auch durch den Bevollmächtigten eines Aktionärs ausgeübt 

werden. Eine Ausübung des Auskunftsrechts durch die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter für die sie bevollmächtigenden Aktionäre ist jedoch ausgeschlos-

sen.  

 

Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwi-

schen Aktionär bzw. Bevollmächtigtem und Gesellschaft in der Versammlung zuvor zu 

überprüfen und die Wortmeldung zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht 

sichergestellt ist.  

 

Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Absatz 3 

AktG genannten Gründen absehen. Gemäß § 19 Absatz 3 der Satzung der Gesellschaft 

kann der Versammlungsleiter das Auskunftsrecht (einschließlich des Nachfrage- und 

Fragerechts gemäß § 131 Absatz 1d bzw. 1e AktG) zeitlich angemessen beschränken. Er 

ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Ver-

laufs den zeitlichen Rahmen des Verhandlungsverlaufs, der Aussprache zu den einzelnen 

Tagesordnungspunkten sowie des einzelnen Rede- und Fragebeitrags angemessen fest-

zusetzen. 

 

Zu allen vom Vorstand gegebenen Antworten steht den Aktionären in der Versammlung 

ein Nachfragerecht gemäß § 131 Absatz 1d AktG zu. Für dieses Nachfragerecht gelten 

die vorstehenden Ausführungen entsprechend, insbesondere auch betreffend die Mög-

lichkeit der zeitlich angemessenen Beschränkung durch den Versammlungsleiter.  

 

Die gesetzlichen Regelungen des AktG für dieses Aktionärsrecht sind nachstehend im 

Wortlaut aufgeführt: 

 



 

 

§ 118a AktG – Virtuelle Hauptversammlung (Auszug) 

(1) (...) 2Wird eine virtuelle Hauptversammlung abgehalten, sind die folgenden Vo-

raussetzungen einzuhalten: 

 (...) 

4. den Aktionären wird ein Auskunftsrecht nach § 131 im Wege elektronischer 

Kommunikation eingeräumt, 

(...) 

 

§ 131 Auskunftsrecht des Aktionärs (Auszug) 

(1) 1Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Aus-

kunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachge-

mäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. 2Die 

Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Bezie-

hungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. 3Macht eine Ge-

sellschaft von den Erleichterungen nach § 266 Absatz 1 Satz 3, § 276 oder § 288 

des Handelsgesetzbuchs Gebrauch, so kann jeder Aktionär verlangen, dass ihm 

in der Hauptversammlung über den Jahresabschluss der Jahresabschluss in der 

Form vorgelegt wird, die er ohne diese Erleichterungen hätte. 4Die Auskunfts-

pflicht des Vorstands eines Mutterunternehmens (§ 290 Abs. 1, 2 des Handels-

gesetzbuchs) in der Hauptversammlung, der der Konzernabschluss und der Kon-

zernlagebericht vorgelegt werden, erstreckt sich auch auf die Lage des Konzerns 

und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.  

 

(...) 

 

(1d)  1Jedem elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten Aktionär ist in der Ver-

sammlung im Wege der elektronischen Kommunikation ein Nachfragerecht zu 

allen vor und in der Versammlung gegebenen Antworten des Vorstands einzu-

räumen. 2Absatz 2 Satz 2 gilt auch für das Nachfragerecht.  

 

(...)  

 

(1f) 1Der Versammlungsleiter kann festlegen, dass das Auskunftsrecht nach Absatz 

1, das Nachfragerecht nach Absatz 1d und das Fragerecht nach Absatz 1e in der 

Hauptversammlung ausschließlich im Wege der Videokommunikation ausgeübt 

werden dürfen. 

 

(2) 1Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechen-

schaft zu entsprechen. 2Die Satzung oder die Geschäftsordnung gemäß § 129 



 

 

kann den Versammlungsleiter ermächtigen, das Frage- und Rederecht des Akti-

onärs zeitlich angemessen zu beschränken, und Näheres dazu bestimmen 

 

(3) 1Der Vorstand darf die Auskunft verweigern,  

 

 1. soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurtei-

lung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen 

nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen;  

 

 2. soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzelner Steuern 

bezieht;  

 

 3. über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Gegenstände in der Jah-

resbilanz angesetzt worden sind, und einem höheren Wert dieser Gegenstände, 

es sei denn, daß die Hauptversammlung den Jahresabschluß feststellt;  

 

 4. über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit die Angabe dieser 

Methoden im Anhang ausreicht, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im Sinne 

des § 264 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs zu vermitteln; dies gilt nicht, wenn die 

Hauptversammlung den Jahresabschluß feststellt;  

 

 5. soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft strafbar machen 

würde;  

 

 6. soweit bei einem Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut oder einem 

Wertpapierinstitut Angaben über angewandte Bilanzierungs- und Bewertungs-

methoden sowie vorgenommene Verrechnungen im Jahresabschluß, Lagebe-

richt, Konzernabschluß oder Konzernlagebericht nicht gemacht zu werden brau-

chen;  

 

 7. soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über mindestens 

sieben Tage vor Beginn und in der Hauptversammlung durchgängig zugänglich 

ist 

2Aus anderen Gründen darf die Auskunft nicht verweigert werden. 

 

(4) 1Ist einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft außer-

halb der Hauptversammlung gegeben worden, so ist sie jedem anderen Aktionär 



 

 

auf dessen Verlangen in der Hauptversammlung zu geben, auch wenn sie zur 

sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung nicht erforder-

lich ist. 2Im Falle der virtuellen Hauptversammlung ist zu gewährleisten, dass je-

der elektronisch zu der Versammlung zugeschaltete Aktionär sein Verlangen 

nach Satz 1 im Wege der elektronischen Kommunikation übermitteln kann. 3Der 

Vorstand darf die Auskunft nicht nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 bis 4 verweigern. 

Sätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn ein Tochterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des 

Handelsgesetzbuchs), ein Gemeinschaftsunternehmen (§ 310 Abs. 1 des Han-

delsgesetzbuchs) oder ein assoziiertes Unternehmen (§ 311 Abs. 1 des Handels-

gesetzbuchs) die Auskunft einem Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Han-

delsgesetzbuchs) zum Zwecke der Einbeziehung der Gesellschaft in den Kon-

zernabschluß des Mutterunternehmens erteilt und die Auskunft für diesen Zweck 

benötigt wird. 

 

(5) 1Wird einem Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann er verlangen, daß seine 

Frage und der Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die Nieder-

schrift über die Verhandlung aufgenommen werden. 2 Im Fall der virtuellen 

Hauptversammlung ist zu gewährleisten, dass jeder elektronisch zu der Ver-

sammlung zugeschaltete Aktionär sein Verlangen nach Satz 1 im Wege der elekt-

ronischen Kommunikation übermitteln kann.“ 

 

Darüber hinaus ist der Versammlungsleiter zu verschiedenen Leitungs- und Ordnungs-

maßnahmen in der Hauptversammlung berechtigt. Die zugrundeliegende Regelung in  

§ 19 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft, die von der Ermächtigung des vorstehend 

wiedergegebenen § 131 Abs. 2 Satz 2 AktG Gebrauch macht, lautet wie folgt:  

 

(3) Der Vorsitzende hat das Recht, das Frage- und Rederecht der Aktionäre (ein-

schließlich des Nachfrage- und Fragerechts gemäß § 131 Abs. Id bzw. le AktG) 

zeitlich angemessen zu beschränken; er ist insbesondere ermächtigt, zu Beginn 

der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs den zeitlichen Rahmen des 

Verhandlungsverlaufs, der Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunk-

ten sowie des einzelnen Rede- und Fragebeitrags angemessen festzusetzen.  

 

6. Widerspruchsrecht gemäß §§ 118a Absatz 1 Satz 2 Nr. 8, 245 Satz 1 Nr. 1, Satz 2 

AktG 

 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre, die auch den Nachweis ihres Anteilsbesitzes 

ordnungsgemäß erbracht haben, und die elektronisch zur Hauptversammlung zuge-

schaltet sind, haben das Recht, Widerspruch gegen Beschlüsse der Virtuellen 



 

 

Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation zu erklären. Der Wi-

derspruch kann während der gesamten Dauer der Virtuellen Hauptversammlung bis zu 

ihrem Ende im Wege der elektronischen Kommunikation über das HV-Portal zu Protokoll 

des Notars erklärt werden. Der Notar hat die Gesellschaft zur Entgegennahme von Wi-

dersprüchen über das HV-Portal ermächtigt und erhält die Widersprüche über das HV-

Portal. 

 

Die Erklärung von Widersprüchen kann auch durch den Bevollmächtigten eines Aktio-

närs erfolgen. Die Erklärung von Widersprüchen durch die von der Gesellschaft benann-

ten Stimmrechtsvertreter für die sie bevollmächtigenden Aktionäre gegen Beschlüsse 

der Hauptversammlung zu Protokoll des die Hauptversammlung beurkundenden Notars 

ist jedoch ausgeschlossen.  

 

Die gesetzlichen Regelungen des AktG für dieses Aktionärsrecht sind nachstehend im 

Wortlaut aufgeführt: 

 

§ 118a AktG – Virtuelle Hauptversammlung (Auszug) 

(1) (...) 2Wird eine virtuelle Hauptversammlung abgehalten, sind die folgenden Vo-

raussetzungen einzuhalten: 

 (...) 

8. den elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten Aktionären wird ein 

Recht zum Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung im 

Wege elektronischer Kommunikation eingeräumt. 

(...) 

 

§ 245 AktG – Anfechtungsbefugnis (Auszug) 

1Zur Anfechtung ist befugt 

1. jeder in der Hauptversammlung erschienene Aktionär, wenn er die Aktien schon 

vor der Bekanntmachung der Tagesordnung erworben hatte und gegen den Be-

schluß Widerspruch zur Niederschrift erklärt hat; (…) 

 

2Im Fall der virtuellen Hauptversammlung gelten alle zu der Versammlung elektronisch 

zugeschalteten Aktionäre als erschienen im Sinne des Satzes 1 Nummer 1. 

 

Langen, im April 2026 

 

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 

Der Vorstand 

 


